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Neue Preisgestaltung für das Schüleressen nach der Ausschreibung 2020 
 
 
Liebe Mitglieder der Elternvertretung, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, im Ergebnis der Ausschreibung weiterhin als Partner für die Schülerverpflegung an Ihrer 
Seite stehen zu dürfen. In gewohnt guter Zusammenarbeit mit allen Beteiligten werden wir auch die 
nächsten Monate des Mensabetriebs im Rahmen des Corona-Managements meistern – und hoffentlich 
recht bald zum ganz normalen Alltag zurückkehren können.  
 
Die in der Ausschreibung fixierten Kriterien sowie die Pandemie-bezogenen Mehrwertsteueraktionen 
geben neue Rahmenbedingungen vor. Wie sich beides auf die zukünftige Preisgestaltung auswirkt, 
möchten wir Ihnen kurz darlegen. 
 
Rahmenbedingungen der Preisgestaltung 
1 Die Leistungsbeschreibung setzt Festpreise pro Portion bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 fest und 

gibt vor, dass der Portionspreis für die Jahrgangsstufen 7-12 in Abstimmung mit der Schule festzulegen 
ist und „den Preis des Schulmittagessens für Kinder bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 gemäß Anlage 3 
Leistungsbeschreibung nicht unterschreiten darf“ (Mindestpreise). 

2 Für verzehrfertig zubereitete Speisen wird befristet bis 30.06.2021 nur der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent erhoben. Die Intention des zu Grunde liegenden Corona-
Steuerhilfegesetzes vom 12.05.2020 ist, dass die Differenz zum Regelsteuersatz in den 
gastronomischen Betrieben verbleibt, um die Folgen des weggebrochenen Geschäfts über Monate 
hinweg wenigstens teilweise kompensieren zu können (drastische Verluste, verlorene Liquidität, 
Kosten für Überbrückungskredite, hohe Aufwendungen für besondere Hygiene- und 
Organisationsmaßnahmen etc.). Diese Maßnahme berührt die Preisgestaltung somit nicht! 

3 Die auf sechs Monate befristete Absenkung der Mehrwertsteuer von 7 auf 5 Prozent ergibt eine 
Differenz von zwei Prozentpunkten, die wir in der nachfolgenden Preisgestaltung berücksichtigt 
haben. 

4 Die überdurchschnittlich stark gestiegenen Einkaufspreise für Lebensmittel (im April 2020 +4,8 % 
gegenüber Vorjahr lt. Statistischem Bundesamt) ist ebenfalls in die Preisgestaltung ab 01.08.2021 
eingeflossen. 
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Preisgestaltung 2020 bis 2022 
Unter den genannten Rahmenbedingungen ergibt sich das folgende Preisschema. Dabei haben wir zur 
Vereinfachung der Berechnung die befristete Mehrwertsteuerdifferenz (Rahmenbedingung 3) über die 
Laufzeit eines ganzen Jahres verteilt, so dass jeweils nur eine Preisanpassung zum 01.08. eines Jahres 
erforderlich ist.  
 
Die Bezahlung der Festpreise für die Jahrgangsstufen (JGS) bis einschließlich 6 trägt das Land Berlin.  
Diese Festpreise sind gemäß Ausschreibung zugleich Mindestpreise für die JGS 7-12. 
 
Zeile Preis pro Portion Mittagessen Zeitraum PpP € PpP € 

 Jahrgangsstufen (JGS)  bis 6 7-12 

1 Festpreis gemäß Ausschreibung ab 01.08.2020 4,09  

2 Mindestpreis gemäß Ausschreibung ab 01.08.2020  4,09 

3 Festpreis gemäß Ausschreibung ab 01.08.2021 4,36  

4 Mindestpreis gemäß Ausschreibung + Zukalkulation  ab 01.08.2021  4,50 

 
zu Zeile 4 
Die Zukalkulation in Höhe von 14 Cent pro Portion gegenüber Mindestpreis beinhaltet:  
● den Wegfall der Mehrwertsteuerermäßigung 
● Preissteigerungen im Lebensmitteleinkauf u. a. durch den erhöhten von Bio-Anteil  
● größere Portionen, da ältere Schüler. 

 
Gestatten Sie uns abschließend den Hinweis, dass zu den Ausschreibungskriterien ein deutlich erhöhter 
Bio-Anteil in den Gerichten zählt – diese höhere Essenqualität kommt unmittelbar den Schülern zugute. 
Der durch das Land Berlin eigens festgesetzte, höhere Mindestlohn kommt unmittelbar unseren 
Mitarbeitern in den Küchenbetrieben zugute. Mit den neuen Preisen verbunden sind somit ein 
QualitätsPLUS und ein SozialPLUS.  
 
Nach den vorübergehenden Schulschließungen im Frühjahr freuen wir uns nun mit Ihnen auf den 
Neustart an Ihrer Schule im August! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Lienhard Eifert Markus Lang 
Geschäftsführer Geschäftsführer 


